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Index

20/05 Wohnrecht Mietrecht

98/05 Sonstige Angelegenheiten des Wohnbaus

Norm

BodenbeschaffungsG §4 Abs1;

MRG §30 Abs2 Z15 idF 1991/068;

Rechtssatz

Nach dem Wortlaut des § 4 Abs. 1 Bodenbescha:ungsG ("2 v. H. der Wohnbevölkerung") muss davon ausgegangen

werden, dass es auf den prozentuellen Anteil der bereits in der Gemeinde wohnenden Personen, die als

Wohnungssuchende gemeldet sind, im Verhältnis zur gesamten Wohnbevölkerung ankommt.
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